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Nr. 07 Freitag, 6. Juli 2007 18. Jahrgang

Amtsblatt der Stadt Lauscha

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

seit nahezu zwei Jahrzehnten vollzieht sich in unserer Region
ein tiefgreifender Strukturwandel. 

Die Wirtschaft, welche durch Vollbeschäftigung gekennzeich-
net war, ist in eine tiefe Krise geraten. Immer mehr Menschen
nehmen nicht mehr direkt am Erwerbsleben teil bzw. sind
gezwungen, im weiteren Umkreis ihren Lebensunterhalt zu
verdienen. 

Die Einwohner werden immer älter und zahlenmäßig weniger.
Öffentliche Einrichtungen (wie Kinderbetreuung, Gestaltung
des öffentlichen Raumes, Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung, Straßen und Straßennebeneinrichtungen etc.)
sind, von punktuellen Neuinvestitionen ausgenommen, häufig
in einem schlechten Zustand. 

Ein über Jahrzehnte währender Reparaturstau macht sich deut-
lich bemerkbar. Dennoch müssen die Aufgaben der öffent-
lichen Daseinsvorsorge kontinuierlich erfüllt werden. Alle
Bürger haben das Recht auf qualitativ gute öffentliche Dienst-
leistungen, welche die Stadt unabhängig von Rentabilitäts-
kriterien erbringen muss.

Damit ist die Stadt Lauscha derzeit überfordert. Erforderliche
Investitionen bleiben aus. Die Verwaltung verwaltet den
Mangel. Für eine gezielte Infrastrukturentwicklung notwendi-
ge Ressourcen wie Gewerbeflächen, Kaufkraft, überregionale
Verkehrsverbindungen etc. stehen nicht zur Verfügung.

Seit Jahren ist der Haushalt der Stadt Lauscha aus sich selbst
heraus nicht lebensfähig. Die eigenen Einnahmen reichen zur
Deckung des auf Grund der hohen Verschuldung anfallenden
Zinsaufwandes, sowie der Verwaltungskosten, nicht aus. Ein
Ausgleich erfolgt nur aufgrund von Bedarfszuweisungen des
Freistaates zur Erfüllung der Pflichtaufgaben. Freiwillige
Leistungen sind nicht möglich, aber dringend erforderlich.

Als realistische Lösungsmöglichkeit kommt die „Teilent-
schuldung“ der Stadt Lauscha in Frage. Durch die einmalige
Bereitstellung finanzieller Mittel von außen wird der Zinsauf-
wand gesenkt. Eine maßvolle Haushaltspolitik sorgt in der

Zukunft für eine stabile Haushaltsentwicklung (Erwirtschaf-
tung der so genannten „freien Spitze“).

Gezielte Investitionen im Bereich der Infrastrukturentwick-
lung werden möglich und führen langfristig zu einer Steige-
rung der Wirtschaftskraft. Diese hat die Verbesserung der Ein-
nahmesituation zur Folge. Flankiert durch ein umfangreiches
Einsparprogramm bei den Verwaltungskosten kann eine selbst
bestimmte Haushaltspolitik erreicht werden.

Die für die Beseitigung des Reparaturstaus erforderlichen
Mittel werden dennoch nur über einen langen Zeitraum erwirt-
schaftet. Im Vergleich zur Ausgangssituation ist dies aber
grundsätzlich möglich.

Deshalb müssen sich unsere Bemühungen auf die „Teilent-
schuldung“ und die Einsparung von Verwaltungskosten rich-
ten.

Als Partner für eine „Teilentschuldung“ steht nur der Freistaat
Thüringen zur Verfügung. Im Rahmen der Richtlinie zur
„Förderung freiwilliger Gemeindezusammenschlüsse oder
Eingemeindungen“ wird derzeit die Bildung von Einheits-
gemeinden durch Fördermittel unterstützt.

Die Bildung einer Einheitsgemeinde bedeutet, dass mehrere
vorher eigenständige Gebietskörperschaften zu einer neuen
Gemeinde verschmelzen. Die neue Gemeinde schafft und
unterhält die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Ein-
richtungen, so dass durch die Zusammenführung der Verwal-
tung eine Senkung der Verwaltungskosten mittelfristig mög-
lich wird. 

Die Einheitsgemeinde hat ein Ortsrecht und einen Haushalt.
Strukturelle Unterschiede der vormaligen Einzelgemeinden
werden wirksam ausgeglichen. Ebenso gleichen sich die
Unterschiede bei der Wirtschaftsentwicklung, dem Flächen-
angebot, den kommunalen Einrichtungen etc. aus.

Alternativ möglich wäre auch die Bildung von Verwaltungs-
gemeinschaften und erfüllenden Gemeinden mit umliegenden
Ortschaften. Die Vorteile bestünden in der Fortgeltung des
eigenen Ortsrechtes, in der eigenen Finanzhoheit, mithin im
Fortbestand der Gebietskörperschaft selbst. …
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Der mögliche Vorteil läge in einer Senkung der Verwaltungs-
kosten, da Dienstleistungen gemeinsam mit anderen Gemeinden
zentral effizienter erbracht werden könnten.

Die genannten Einsparungen würden bei weitem nicht ausreichen,
den Haushalt der Stadt Lauscha zu sanieren. Der erhebliche Zins-
aufwand der Stadt Lauscha kann so nicht gesenkt werden. Deshalb
ist die innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft mögliche Selbst-
verwaltung und Selbstständigkeit der Stadt Lauscha kein echter
Vorteil. 

Nach wie vor könnten nur die Pflichtaufgaben auf der Basis von
Bedarfszuweisungen erfüllt werden. Raum für eigene Entschei-
dungen und Entwicklungen bestünde nicht.

Längere Wege für die Bürger zur Verwaltungsstelle würden ledig-
lich wie bei der Einheitsgemeinde bestehen. Wegen der rück-
läufigen Bevölkerungsentwicklung ist das künftig ohnehin in
Kauf zu nehmen. Die zunehmende Mobilität der Bürger und der
Fortschritt der Kommunikationsmedien wirken hier ausgleichend.

In den vergangenen Monaten wurde die Bildung einer Einheitsge-
meinde mit der Stadt Steinach näher untersucht. Dazu haben die
Städte Lauscha und Steinach aufgrund von Stadtratsbeschlüssen
eine Arbeitsgruppe gebildet, welche sich mit der Verwaltungs-
struktur, dem gemeinsamen Haushalt sowie den rechtlichen Rah-
menbedingungen für die Bildung einer Einheitsgemeinde
beschäftigt hat. 

Die Arbeitsgruppe hat festgestellt, dass im Wege der Bildung
einer Einheitsgemeinde effiziente Verwaltungsstrukturen gebildet
werden können. Die Einheitsgemeinde hat beispielsweise nur
einen Verwaltungssitz zu unterhalten, wobei in den Ortsteilen bei
Bedarf Bürgerbüros möglich sind. Überschneidungen und Redun-
danzen bei den Funktionen der Verwaltung werden reduziert. Dies
führt zu einer Senkung von Verwaltungskosten. Gleichzeitig kann
die Förderung des Freistaates Thüringen für den freiwilligen
Zusammenschluss eine „Teilentschuldung“ der Einheitsgemeinde
bewirken. Die erhebliche Belastung aus Zinsen, welche aus dem
Haushalt der Stadt Lauscha mit dem Ortsteil Ernstthal stammt,
wird gesenkt. Dadurch hat die Gemeinde im Gegensatz zur jetzi-
gen Stadt Lauscha die Möglichkeit, wirksame Infrastrukturmaß-
nahmen umzusetzen. Die Wirtschaftskraft und damit die Stellung
im Mittelzentrum werden deutlich verbessert.

Den anfangs genannten Herausforderungen unserer Zeit kann nur
eine handlungsfähige Gemeinde begegnen. Das ist die Stadt
Lauscha nur bedingt. Der Übergang von der Verwaltung des Man-
gels zur aktiven Gestaltung und Anpassung der öffentlichen
Daseinsfürsorge an den Strukturwandel und die Bevölkerungsent-
wicklung wird bzw. würde durch die Bildung einer Einheits-
gemeinde überhaupt erst möglich. 

Was bedeutet die Bildung einer Einheitsgemeinde für die
Bevölkerung?

Bei einem Blick über die Ortsgrenzen wird deutlich, dass in der
gesamten Region sehr ähnliche Herausforderungen für die

Zukunft bestehen. Die Gemeinsamkeiten zwischen den Ortschaf-
ten sind größer als die Unterschiede. 

Die bestehenden Unterschiede in Brauchtum und Tradition wer-
den in der Regel positiv als Bereicherung des kulturellen Lebens
wahrgenommen. Diese zu pflegen, ist ein allgemeines Anliegen. 

Die Unterschiede in der gemeindlichen Entwicklung werden
dagegen als störend empfunden. Hier wirkt die Einheitsgemeinde
ausgleichend. Brauchtum und Tradition sind von einer Verwal-
tungsstruktur-Reform nicht betroffen, sie sind nicht von der Stadt-
verwaltung abhängig. Das Leben im Ort geht von der Bevölke-
rung aus.

Die Leistungen der Stadtverwaltung werden in der Regel nur in
größeren Abständen nachgefragt. Wenn ein Bürger in die Verwal-
tung kommt, so darf er eine qualifizierte Arbeit erwarten. Diese
kann aber nur gewährleistet werden, wenn Verwaltungsgröße und
Bevölkerungszahl in einem angemessenen Verhältnis zueinander
stehen.

Leistungen der Daseinsvorsorge können nur dann erbracht wer-
den, wenn die Gemeinde über die dazu notwendige Ausstattung
verfügt. Eine Minimalausstattung an Personal, völlig veraltete
Technik im Bauhof und kein Geld für Material sind die Folge
einer miserablen Haushaltslage. Damit werden Probleme wie der
eingangs genannte Reparaturstau noch verstärkt.

Das Wiedererlangen der Handlungsfähigkeit und die Sicherung
der dauernden Leistungsfähigkeit sind Aufgaben, die nicht durch
Probleme des Ortsnamens einer Einheitsgemeinde oder Befürch-
tungen, dass man beispielsweise künftig wegen eines neuen
Personalausweises alle fünf oder zehn Jahre nach Steinach fahren
muss, ungelöst bleiben dürfen. 

Deshalb bemühe ich mich um ein sachliches Urteil über die
Bildung einer Einheitsgemeinde mit der Stadt Steinach. Dazu
möchte ich Sie ermuntern.

Wie geht es weiter mit der Einheitsgemeinde?

Den Stadträten der Städte Lauscha und Steinach liegt als Empfeh-
lung der gemeinsamen Arbeitsgruppe ein Vertrag über die
Bildung einer Einheitsgemeinde zur Beschlussfassung vor. Über
den Vorschlag zum Ortsnamen soll der Zufall zwischen „Stadt
Lauscha-Steinach“ oder „Stadt Steinach-Lauscha“ entscheiden. 

Nach Zustimmung der Stadträte zum Vertrag wird das Gesetz-
gebungsverfahren über die Bildung der Einheitsgemeinde beim
Freistaat Thüringen beantragt. Anschließend erfolgen umfang-
reiche Prüfungen und Beteiligungen, in der Regel auch eine
Bevölkerungsbefragung. 

Verläuft dieser Prozess erfolgreich, so wird die Einheitsgemeinde
durch Gesetz des Freistaates Thüringen errichtet. Als realistischer
Zeitpunkt dafür gilt frühestens der 1. Januar 2009.

Ihr Bürgermeister
Norbert Zitzmann
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Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt: 

1. Der Entwurf des gemeinsamen Flächennutzungsplanes Neu-
haus am Rennweg / Lauscha und der dazugehörige Erläute-
rungsbericht mit Umweltbericht in der Fassung vom 27. April
2007 werden gebilligt.

2. Der Planentwurf, bestehend aus Flächennutzungsplan und
Erläuterungsbericht mit Umweltbericht, wird nach § 3 Abs 2
Baugesetzbuch für die Dauer eines Monats öffentlich ausge-
legt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
werden von der Auslegung unterrichtet.

Beschluss-Nr. 04/57/07
Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lauscha – Feu-
erwehrsatzung 

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Satzung der Freiwil-
ligen Feuerwehr der Stadt Lauscha – Feuerwehrsatzung.

Beschluss-Nr. 04/63/07
Vereinbarung über die Durchführung der Lohn- und Gehalts-
rechnung der Stadt Lauscha durch die Stadt Steinach

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der Vereinbarung über die
Durchführung der Lohn- und Gehaltsrechnung der Stadt Lauscha
durch die Stadt Steinach zu.

AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha
hat in seiner öffentlichen Sitzung am 4. Juni 2007

folgende Beschlüsse gefasst

Beschluss-Nr. 04/33/07
Überplanmäßige Ausgaben Kreisumlage

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die überplanmäßige
Ausgabe der HHST 9000.83200 – Kreisumlage – in Höhe von
37.800 Euro.

Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen der HHST
90000.04100 – Schlüsselzuweisungen und Minderausgaben der
HHST 91000.80700 – Zinsen übrige Bereiche.

Die überplanmäßigen Ausgaben und Einnahmen sind im 1. Nach-
tragshaushalt der Stadt Lauscha für das Haushaltsjahr 2007 zu ver-
anschlagen.

Beschluss-Nr. 04/67/07
Finanzplan 2007 ff.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Finanzplan sowie
das als Anlage beigefügte Investitionsprogramm für das Jahr 2007
und Folgejahre.

Beschluss-Nr. 04/60/07
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die 1. Nachtragshaus-
haltssatzung und den Haushaltsplan nebst Anlagen der Stadt
Lauscha für das Haushaltsjahr 2007.

Beschluss-Nr. 04/69/07
Kassenbestandsverstärkung

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der Kassenbestandsverstär-
kung durch einen inneren Kassenkredit in Höhe von 52.461,25
Euro rückwirkend zum 1. Januar 2007 zu. Der innere Kassen-
kredit ist mit 3,5 % zu verzinsen.

Beschluss-Nr. 04/70/07
Antrag auf Überbrückungshilfe 2007

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt dem Antrag auf Über-
brückungshilfe für das Haushaltsjahr 2007 zu.

Beschluss-Nr. 04/48/07
Abrechnung der Kindertagesstätte „Hüttengeister“ für das
Haushaltsjahr 2005

Der Stadtrat der Stadt Lauscha gibt sein Einverständnis zur
Abrechnung der Kindertagesstätte „Hüttengeister“ für das Haus-
haltsjahr 2005.

Durch die Stadt Lauscha werden Gesamtkosten in Höhe von
507.360,01 Euro anerkannt. Der Fachpersonalkostenzuschuss
wird auf 132.551,99 Euro und der Betriebs- und Sachkosten-
zuschuss auf 43.842,36 Euro (gesamt: 176.394,33 Euro) festge-
stellt.

Beschluss-Nr. 04/53/07
Gemeinsamer Flächennutzungsplan Neuhaus am Rennweg /
Lauscha

Hier: Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Information der Arbeitsgruppe (AG)
Einheitsgemeinde Lauscha + Steinach

Sitzung am 5. Juni 2007

Im Nachgang zur Sitzung am 3. Mai 2007 gab es zwei Beratungen
der Bürgermeister beider Städte bei der Kommunalaufsicht im
Landratsamt Sonneberg und beim Thüringer Innenministerium in
Erfurt.

Hierbei wurde der Stand der Vorbereitungen zur Bildung der Ein-
heitsgemeinde dargestellt. Die Aufsichtsbehörde und das Innen-
ministerium sehen das Bestreben unserer beiden Städte insgesamt
positiv. 

Seitens des Innenministeriums wurden Lösungsmöglichkeiten zu
den Finanzproblemen der Stadt Lauscha angeboten, so dass diese
die Handlungsfähigkeit der angestrebten Einheitsgemeinde nicht
nachteilig beeinflussen sollten.

In der Folge wurden weitere Unterlagen über das Landratsamt
Sonneberg beim Innenministerium eingereicht. Eine offizielle
Stellungnahme der Kommunalaufsicht in Sonneberg steht noch
aus.

Am 5. Juni 2007 trafen sich die Mitglieder der Arbeitspruppe
(AG) planmäßig zu ihrer dritten Beratung im Sitzungssaal der
Stadtverwaltung Steinach.

Nach den bereits behandelten Themenfeldern gemeinsamer
Arbeitsplan, Ausgestaltung der künftigen Verwaltung und
gemeinsamer Haushaltsplan stand diesmal der nächste Schritt auf
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der Tagesordnung: Der Vertrag über die Bildung einer Einheitsge-
meinde durch Zusammenlegung der Städte Steinach und Lauscha.

Durch die Verwaltung wurde den Mitgliedern der AG ein Ver-
tragsmuster auf Basis der Vorgaben des Innenministeriums vorge-
legt. Dieses wurde in der Sitzung detailliert besprochen und
erörtert. 

Zu den Inhalten und Formulierungen der einzelnen Paragrafen
konnte rasch Einigung erzielt werden. Lediglich der Name der
künftigen Einheitsgemeinde blieb in der kontroversen, aber sach-
lichen Diskussion offen. Einig war man sich, dass die Namen bei-
der Städte auch im künftigen Namen enthalten sein sollen, nur
über die Reihenfolge war keine Einigung zu erzielen.

„Steinach-Lauscha“ oder „Lauscha-Steinach“ – für beide Varian-
ten wurde das Für und Wider dargelegt und diskutiert. Die
Namensgebung war aber offensichtlich vor allem ein emotionales
Thema, bei dem die so genannten weichen, subjektiven Faktoren
im Vordergrund standen. 

Die Mitglieder der AG sehen dies wohl und so einigte man sich
mehrheitlich (11:1), den Namen durch Losentscheid zwischen den
beiden angebotenen Varianten zu ermitteln. Dieser Losentscheid
soll öffentlich in einem angemessenen Rahmen als eine Veranstal-
tung beider Städte gestaltet werden. Die Bürgermeister wurden
beauftragt, diese vorzubereiten.

Im Vertragsentwurf werden die besprochenen Änderungen und
Ergänzungen eingearbeitet, um ihn dann zur Vorprüfung beim
Innenministerium einzureichen.

Weitere Informationen folgen.

Information des Städteverbundes
Neuhaus am Rennweg – Lauscha

Die Städte Neuhaus/Rwg. und Lauscha haben sich am 21. Sep-
tember 2006 vertraglich zu einem Städteverbund zusammen
geschlossen, welcher regionale Lösungen für aktuelle Heraus-
forderungen von der kommunalen Daseinsfürsorge bis hin zur
Wirtschaftsentwicklung ermöglichen soll. 

Mit der vom Freistaat Thüringen geförderten Umsetzung dringen-
der Maßnahmen wurde die Wirtschaftsfördergesellschaft Ost-
thüringen mbH beauftragt. 

Zur Sicherung der Arbeitsplätze im Gastgewerbe arbeitet das
Fachbüro derzeit an der Einführung einerseits der gemeinsamen
Gästekarte und andererseits von Angebotspauschalen beider
Städte ab dem 1. Januar 2008, wobei die individuell erbetene
Zuarbeit der Leistungsanbieter zwingend erforderlich ist!

Der Regionalausschuss des Städteverbunds Neuhaus/Rwg. –
Lauscha hat in seiner Sitzung am 26. Juni 2007 die Empfehlung
ausgesprochen, den Stadträten beide Vorhaben zur Beschlussfas-
sung vorzulegen. 

Somit vollziehen sich die städteübergreifenden Anstrengungen
zur Erhaltung des landesplanerischen Status „Mittelzentrum“
planmäßig. 

Über kommende Projekte werden wir Sie zu gegebener Zeit
informieren.

Reichelt Zitzmann
Bürgermeisterin Bürgermeister

Novellierung
des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes

(ThürFAG)

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

vielfach wurde in der Presse und in anderen Medien über den von
der Thüringer Landesregierung beschlossenen Entwurf der
Neufassung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes informiert.

Die fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraftzahlen im
§ 10 Abs. 2 ThürFAG haben sich deutlich erhöht. 

Statt wie bisher einen fiktiven Hebesatz von 200 von Hundert für
die Grundsteuer A, 300 von Hundert für die Grundsteuer B und
300 von Hundert für die Gewerbesteuer anzusetzen, ist nach dem
Gesetzentwurf künftig für die Grundsteuer A ein fiktiver Hebesatz
von 265 von Hundert, für die Grundsteuer B von 410 von Hundert
und bei der Gewerbesteuer von 350 von Hundert vorgesehen.

Diese gesetzliche Änderung hat für die Finanzsituation der
Gemeinden und Städte und dadurch aber auch für die Bürgerinnen
und Bürger schwerwiegende Auswirkungen. 

In der Stadt Lauscha gelten folgende Hebesätze:

- Grundsteuer A 300 von Hundert
- Grundsteuer B 330 von Hundert
- Gewerbesteuer 335 von Hundert

Dies bedeutet im Ergebnis, dass praktisch die Stadt Lauscha eine
Anhebung ihrer Realsteuerhebesätze beschließen muss, wenn sie
keine weiteren Einnahmeverluste bei der Gewährung der ohnehin
schon reduzierten Schlüsselzuweisungen hinnehmen will.

Was bedeutet das nun für jeden Einzelnen?

Die Grundsteuer erhöht sich somit um 24,24 %. Beträgt der
Jahresbetrag der Grundsteuer z. B. derzeit 200,00 Euro, beträgt
der Jahresbetrag dann 248,48 Euro. Die Gewerbesteuererhöhung
beliefe sich auf 4,48 %.

Die o.g. fiktiven Steuersätze werden nicht nur bei der Berechnung
der Schlüsselzuweisungen unterstellt, sondern dienen auch als
Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage. 

Damit werden bei allen kreisangehörigen Gemeinden und Städten,
unabhängig von tatsächlich beschlossenen Hebesätzen, diese fik-
tiven Hebesätze zur Ermittlung der Kreisumlage zugrunde gelegt.

Dies hat zur Folge, dass die Kommunen mit niedrigeren Hebe-
sätzen deutlich niedrigere Schlüsselzuweisungen erhalten, gleich-
zeitig aber auch auf Grund der erhöhten Umlagegrundlagen eine
höhere Kreisumlage zahlen müssen.

Also bliebe der Stadt Lauscha faktisch keine andere Wahl, als die
Steuerhebesätze an die rechtlichen Vorgaben anzupassen, um
nicht noch höhere Einnahmeverluste zu verzeichnen.

Der Landesausschuss des Gemeinde- und Städtebundes ist der
Meinung, dass die Kürzung der Kommunalfinanzen für die
Thüringer Kommunen unannehmbar ist. Dieser will jetzt alle
Möglichkeiten nutzen, um die Abgeordneten des Thüringer Land-
tages für einen angemessenen Finanzausgleich zu gewinnen.

„Wir gehen davon aus, dass die Abgeordneten einer Konsolidie-
rung des Landeshaushaltes auf Kosten der Kommunen nicht
zustimmen werden.“, sagte der Präsident Michael Bruychcy.

ENDE AMTLICHER TEIL
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NICHTAMTLICHER TEIL

Informationen Stadtverwaltung

Angleichung der postalischen
Bestimmungsortangaben an den Gemeindenamen

Die Stadtverwaltung Lauscha wurde durch die Deutsche Post AG
informiert, dass im Nachvollzug der kommunalen Gebietsreform
der gesetzliche Gemeindename für das gesamte Gemeindegebiet
als postalische Bestimmungsortangabe verwendet wird.

Für den Bereich der Stadt Lauscha werden für den Ortsteil Ernst-
thal Korrekturen in der Anschrift erforderlich. Um den traditions-
bewussten Bürgern entgegenzukommen, ist die Anschrift für den
OT Ernstthal ab dem 25. Oktober 2007 wie folgt.

Max Mustermann
Ernstthal
Musterstraße 5
98724 Lauscha

Wir bitten unsere Bürger, dies zukünftig zu berücksichtigen.

Information des Bauamtes

Das Bauvorhaben „Herstellung Wasserableitung mit Erneuerung
des Bankettes auf der L 1149 OD Lauscha“ befindet sich zur Zeit
in der Ausschreibungsphase. 

Mit einem Baubeginn ist frühestens zum 23. Juli 2007 zu rechnen.
Das Straßenbauamt Südwestthüringen informiert vor Baubeginn
die Anlieger.

Information der Friedhofsverwaltung

Dankeschön!

Durch den Steinmetzbetrieb Ralf Betz aus Schmiedefeld wurden
für die Friedhöfe Lauscha und Ernstthal neue Gießkannen überge-
ben, für die wir uns recht herzlich bedanken.

Abfallentsorgung

Wir bitten unsere Bürger, den auf den Friedhöfen anfallenden
Abfall getrennt nach Plaste, Gartenabfällen und sonstigen Abfäl-
len in die dafür bereit stehenden gekennzeichneten Abfallbehälter
oder -stellen zu entsorgen. 

Bei unsachgemäßer Trennung und Ablagerung entstehen der Stadt
Lauscha, als Verantwortlichen für die Entsorgung, erhöhte
Kosten, die bei künftiger Nichtbeachtung durch einzelne Bürger
auf alle Bürger umgelegt werden müssen.

Weiterhin bitten wir dringend darum, die hinter den Gräbern abge-
lagerten Gefäße wie Gläser, Vasen, Lappen und Arbeitsgeräte zu
entfernen, um die Reinigung der Friedhofsflächen nicht zu
erschweren.

Bei Nichtbeachtung dieser Aufforderung wird darauf verwiesen,
dass die Stadt nach § 34 der Satzung über die Friedhöfe der Stadt
Lauscha keine Haftung übernimmt.

Neues Trauzimmer

Seit dem 1. Juli 2007 steht der Stadt Lauscha ein neues Trauzim-
mer in der Krebs Glas Lauscha GmbH zur Verfügung. 

Die Brautpaare haben jetzt die Wahl, sich in einem schlichten
Rathaussaal oder in Räumlichkeiten mit weihnachtlichem Flair
das Ja-Wort zu geben.

Die Stadt Lauscha möchte sich damit in den Reigen der Stan-
desämter einreihen und ihre gebietstypische Tradition auch in die-
sem Rahmen bundesweit zu präsentieren.

Termine für die Nutzung des Trauzimmers erfolgen bei der
Anmeldung der Eheschließung über das Standesamt Lauscha.

Herzlichen Glückwunsch!

Die Stadt Lauscha beglückwünscht den Skispringer Danny
Queck zu seinem 3. Platz bei der Deutschen Jugendmeister-
schaft mit der Mannschaft. 

Für die Zukunft wünschen wir weiterhin viel Erfolg!




